
Brutto - Netto - Miete und was bleibt (Eigen) für erwerbstätige Flüchtlinge

Brutto Netto Miete Eigen

450,00 €     450,00 €       17,50 €      432,50 €    

500,00 €     397,38 €       21,97 €      419,35 €    

575,00 €     456,98 €       22,74 €      434,25 €    

600,00 €     476,85 €       37,64 €      439,21 €    

650,00 €     516,59 €       67,44 €      449,15 €    

700,00 €     556,33 €       97,25 €      459,08 €    

748,00 €     596,06 €       127,05 €   469,02 €    

800,00 €     635,80 €       156,85 €   478,95 €    

850,00 €     675,54 €       186,66 €   488,95 €    

900,00 €     715,28 €       218,28 €   497,00 €    

950,00 €     755,01 €       258,01 €   497,00 €    

1.000,00 €  794,75 €       297,75 €   497,00 €    

1.050,00 €  829,33 €       320,00 €   509,33 €    

1.100,00 €  862,82 €       320,00 €   542,82 €    

* 1.280,00 €  979,95 €       320,00 €   659,55 €    

** 1.600,00 €  1.163,00 €   320,00 €   843,00 €    

* 32 St./Woche, 40 St./Woche bei 10 € pro Stunde

Berechnung Steuern und Sozialabgaben mit:  

http://www.brutto-netto-rechner.info für: Für Alter 22, keine Kirche, keine Kinder, Steuerklass 1

Berechnung der Miete und des "Eigen" = das bleibt dem Flüchtling nach Abzug der Miete:

Freibetrag = 25% Netto, maximal 177 €

Anrechenbares Einkommen =  Netto - Freibetrag

Einkommenüberhang = Anrechenbares Einkommen - Bedarf (320 €)

Miete = Einkommenüberhang, maximal 320 €
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http://www.brutto-netto-rechner.info/


  
Berechnung des Freibetrages bei Erwerbseinkommen nach § 7 AsylbLG 
 (Auskunft frau Sabrina Butscher LRA-KN). 
  
Auszug aus § 7 AsylbLG 
(3) Einkommen aus Erwerbstätigkeit bleiben bei Anwendung des Absatzes 1 in Höhe von 25 vom Hundert außer 
Betracht, höchstens jedoch in Höhe von 50 vom Hundert der maßgeblichen Bedarfsstufe des Geldbetrags zur 
Deckung aller notwendigen persönlichen Bedarfe nach § 3 Absatz 1 und des notwendigen Bedarfs nach § 3 Absatz 2, 
jeweils in Verbindung mit § 3 Absatz 4. Von den Einkommen nach Absatz 1 Satz 1 sind ferner abzusetzen. 
  
Wenn also ein Hilfeempfänger ein anrechenbares Einkommen von z.B. 565,84 € hat werden von uns als Freibetrag 25 
% hiervon - sprich 141,46 € angerechnet. Bei einem anrechenbaren Einkommen i.H.v. z.B. 1.024,77 € wären es bei der 
25 % Regel 256,19 €. Dies ist jedoch höher als der Höchstsatz i.H.v. 177,00 € - dieser berechnet sich aus den nach § 3 
Abs. 1 und 2 AsylbLG Leistungen, sprich 50 % von z.Zt. 354,00 €. Somit würden wir in diesem Fall 177,00 € als 


